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2. Entwurf

28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]) 
vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung 

geändert worden ist
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

(BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

der Stadt Falkenberg/Elster

"Rothsteinslache", Bereich Am Wäldchen - Teil 1

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2

Teil B: Textliche Festsetzungen

4. Sonstige Planzeichen

1.1 Art der baulichen Nutzung

5. Sonstige Darstellungen

1.1 Allgemeines Wohngebiet

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 20 BauNVO)

3. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

der Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,0 und der Zahl der Vollgeschosse II (§ 20 BauNVO) festgesetzt. 
 ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 (§ 16 BauNVO), Das Maß der baulichen Nutzung

 sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 und §4 Abs. 3 BauNVO.Nicht zulässig

    störende Handwerksbetriebe 
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
1. Wohngebäude

Zulässig sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO:

Festgesetzt ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) mit Nummerierung gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO.

2.1 Bauweise

Einhaltung des Grenzabstandes zum Nachbargrundstück errichtet werden.
bis 50 m Länge ohne gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO. In der abweichenden Bauweise können die Gebäude 

Festgesetzt ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. Festgesetzt ist die abweichende Bauweise 

2.2 überbaubare Grundstücksfläche

Dachüberstände können die Baulinie überschreiten.zulässig sind, außerhalb der Baugrenze errichtet werden. 
i. S. § 14 BauNVO und Garagen i.S. § 12 BauNVO und bauliche Anlagen, soweit diese in den Abstandsflächen 
einer Baugrenze nach § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO können Nebenanlagen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung einer Baulinie nach § 23 Abs. 2 BauNVO und 

Bereich Am Wäldchen - Teil 1 der Stadt Falkenberg/Elster

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Rothsteinslache", 

1.2 Mischgebiet

(GFZ) von 1,2 und der Zahl der Vollgeschosse III (§ 20 BauNVO) festgesetzt. 
 ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 (§ 16 BauNVO), der Geschossflächenzahl Das Maß der baulichen Nutzung

 sind Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 und Abs. 3 BauNVO.Nicht zulässig

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sportliche Zwecke
4. Sonstige Gewerbebetriebe
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2. Geschäfts- und Bürogebäude
1. Wohngebäude

Zulässig sind Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1  5 BauNVO:

Festgesetzt ist ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO.

3. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.1 öffentliche Verkehrsflächen "Am Wäldchen"

nicht Inhalt der Festsetzung.
Festgesetzt ist eine öffentlicher Straßenraum mit Straßenbegrenzungslinie. Die Aufteilung des Straßenraums ist 

3.2 private Verkehrsflächen mit Zweckbestimmung „Wohnweg“

des Straßenraumes ist nicht Inhalt der Festsetzung.
Festgesetzt ist ein privater Straßenraum von 4,50 m Breite mit Straßenbegrenzungslinie. Die Aufteilung 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)
4. Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden 

Planmäßige Flutung von nicht wasserempfindlichen Räumen- 
  HQ200 = 84,75 m ü. NHN

Höherlegen der Erdgeschossfußbodenhöhen über den maßgeblichen Hochwasserpegel - 
Verzicht auf Heizöltanks- 
Sicherung von Gastanks gegen Auftrieb und Aufprall- 
Einbau Rückstauklappe / Absperrschieber an Hauseinführung der Medien- 
Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen- 
Installation Heizungsanlage und elektrische Anlagen über den maßgeblichen Hochwasserpegel- 
Verwendung hochwasserbeständige Fenster und Türen- 
Abdichtung Keller (weiße bzw. schwarze Wanne)- 
Ausführung Gründungssohle in Stahlbeton mit Verankerung- 
Verwendung von wasserbeständigen Baustoffen in flutgefährdeten Bereichen- 

Hierzu gehören:

gegen Hochwasserschäden zu treffen.
Planzeichen umgrenzten Bauflächen, sind für Gebäude und technische Anlagen Schutzmaßnahmen 
Hochwasserpegel HQ200 ist mit 84,75 m ü. NHN angegeben. Innerhalb der in der Planzeichnung mit 
Die Flächen des Plangebietes liegen teilweise im Hochwasserrisikogebiet der Elbe. Der maßgebliche 

    Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
5. Flächen und Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

anzupflanzen. Zu verwenden sind Arten der Pflanzliste.
Je vollendete 250 m² nicht überbaubare Grundstücksfläche, ist mindestens ein standorttypischer Laubbaum 
Pflanzgebot (Pg) - Anpflanzen von Bäumen innerhalb der Baugrundstücke

Qualität: H 10 - 12 cm
Zulässig sind auch Obstgehölze aller Art.

Salix purpureaPurpur-Weide
Salix capreaSal-Weide
Salix cinereaGrau-Weide
Sambucus nigraSchwarzer Holunder
Rosa caninaHundsrose
Rosa pimpinellifoliaDünen-Rose
Rosa majalisZimt-Rose
Rubus idaeusHimbeere
Rubus fruticosusEchte Brombeere
Rhamnus catharticaEchter Kreuzdorn

Sorbus ariaMehlbeereLigustrumLiguster
Sorbus torminalisElsbeereCorylus avellanaHasel

PyrusBirneCornusHartriegel
MalusApfelCarpinus betulusHainbuche

Carpinus betulusHainbucheCrataegusWeißdorn
Acer campestreFeldahornAmelanchierFelsenbirne
Alnus incanaGrau-ErleAcer campestreFeldahorn 

Kleinbäume:Sträucher

Pflanzliste:

(Siegel)    

Verbandsgemeindebürgermeisterin Claudia Sieber
.................................................................................    Bad Liebenwerda, den ................... 

    
    und dem Satzungsbeschluss entspricht.
    der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Falkenberg/Elster vom ............................ zu Grunde lag 
    jeweils erstellt vom Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke aus Bad Liebenwerda, dem Satzungsbeschluss 
    - der Begründung vom ........................
    - den textlichen Festsetzungen vom .........................
    - der Planzeichnung vom ........................
    Bereich Am Wäldchen - Teil 1 der Stadt Falkenberg/Elster, bestehend aus 
    Es wird bestätigt, dass die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Rothsteinslache", 
2. AUSFERTIGUNG:

(Siegel)    

Verbandsgemeindebürgermeisterin Claudia Sieber
.................................................................................    Bad Liebenwerda, den ...................

    der Stadtverordnetenversammlung vom .............................. gebilligt.
    beschlossen. Die Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 - Teil 1 wurde mit Beschluss 
    wurde am ................................. von der Stadtverordnetenversammlung Falkenberg/Elster als Satzung 
    Falkenberg/Elster, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
1. Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Rothsteinslache", Bereich Am Wäldchen - Teil 1 der Stadt 

(Siegel)   

Verbandsgemeindebürgermeisterin Claudia Sieber
.................................................................................    Bad Liebenwerda, den ...................

    Die Satzung ist mit dieser Bekanntmachung in Kraft getreten.   
    und die Fälligkeiten / das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen. 
    Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften und auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
    von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt wird, sowie auf die 
    In der Bekanntmachung wurde auf die Stelle, bei der der Plan auf die Dauer während der Dienstzeiten 

    Amtsblatt der Verbandsgemeinde Liebenwerda am ..................  
    "Rothsteinslache", Bereich Am Wäldchen - Teil 1 der Stadt Falkenberg/Elster, erfolgte durch Abdruck im 
3. Die ortsübliche Bekanntmachung der Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2

(Siegel)    

Vermessungsingenieur
öffentlich bestellter
....................................................Senftenberg, den ...................

neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.
Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der 
und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. 
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom Juni 2021 

KATASTERVERMERK

6. Örtliche Bauvorschriften (§ 87 BbgBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)

6.1 Dächer

Giebel max. 50 cm, Traufe max. 60 cm, waagerecht gemessen Ausnahmen für Teilbereiche sind zulässig.
Dachüberstand:

reduziert werden.
Begrünte Dächer sind zulässig, hierfür darf die einzuhaltende Dachneigung von 25-45 auf bis zu 20 Grad 
für geneigte Dächer, Dachfenster und Sonnenkollektoren im Dachbereich sind ausnahmsweise zulässig. 
Dachflächen sind mit naturfarbenen schwarzgetönten Dachsteinen abzudecken. Rot- und braungetönte Ziegel 
Dachdeckung:

der Hälfte der Trauflänge. Der seitliche Abstand vom Gebäudeabschluss muss mind. 1,00 m betragen.
Ungleiche Dachneigung ist unzulässig. Für Dacheinschnitte und Dachaufbauten gilt eine Maximallänge von 

7. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 1 Nr. 6a BauGB)

(HQ200 = 84,75 m ü. NHN). Hier gilt § 78b Abs. 1 WHG.
Die in der Planzeichnung mit Planzeichen gekennzeichneten Flächen liegen im Hochwasserrisikogebiet der Elbe 
Hochwasserrisikogebiet i. S. § 73 Abs. 1 Satz 1 WHG

8. Hinweise zum Plan

  zu beachten.
- Im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 ist die GehölzSchVO EE vom 12. Februar 2013 
  sowie für die Anliegergrundstücke vorzusehen.
  Bauordnungsbehörde des Landkreises Elbe-Elster ist die Eintragung von Geh- und Fahrrecht für Rettungsfahrzeuge 
- Die private Verkehrsfläche Wohnweg führt durch das Flurstück 452. Im Baulastenverzeichnis der 
   in Kraft getretenen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Rothsteinslache“ außer Kraft.
- Im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 treten die Festsetzungen der am 22.07.1995 

6.2 Außenwände

Glänzende Materialien, ausgenommen Fenster, Wintergärten, sind unzulässig.
Zugelassen sind heller Außenputz oder Verblendsteine. Für Teilflächen können andere Baustoffe zugelassen werden. 

6.3 Grundstückseinfriedungen

(z. B. Sichtschutz).
Zu Nachbargrundstücken, beginnend in der Flucht der vorderen Baugrenzen, ist eine Höhe bis 2,0 m zulässig 
Höhe von 60 cm zulässig. Betonwände oder Kunststoff-Elemente sind unzulässig.
oder Holzzäune bis zu einer Höhe von 1,50 m oder Steinmauern aus Verblendsteinen oder Putz bis zu einer 
Entlang der öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und im Vorgartenbereich sind Hecken, Stabmattenzäune 

6.4 Private Freiflächen

innerhalb von baulichen Anlagen anzuordnen oder einzufrieden.
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen. Standplätze für Müllbehälter sind 

Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten von Ende Oktober bis Ende Februar zu beginnen.
V - Bauzeitenregelung

9. Hinweise zum Schallschutz

Heinrich-Zille-Straße 9a, 04895 Falkenberg/Elster eingesehen werden.
(Schallschutz im Hochbau) können bei der Verbandsgemeinde Liebenwerda, Bauamt Standort Falkenberg/Elster, 
Die der Planung zugrundeliegende DIN 18005-2023 (Schallschutz im Städtebau) und die DIN 4109-2018 

10. Hinweise zum Vollzug

10.1 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz

Ausgleichsmaßnahmen zu beantragen.
Gehölzflächen sowie die nach der GehölzSchVO EE geschützten Bäume mit Darstellung der vorgesehenen 
Für Bauvorhaben innerhalb der Flurstücke 28 und 441 sind im Bauantragsverfahren die Beseitigung von 
M - Anpflanzen bei Beseitigung von Gehölzflächen
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Legende

Rechtsgrundlagen

Lage des Plangebietes im Raum

Einrodnung des Plangebietes im Hochwasserrisikogebiet der Elbe

Quelle: Stadt Falkenberg/Elster ohne Maßstab

"Rothsteinslache" vom 22.07.1995
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2
Geltungsbereich 

- Teil 1 "Rothsteinslache" 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2
Geltungsbereich 

Quelle: http://www.geobasis-bb.de (ohne Maßstab)

Quelle: https://apw.brandenburg.de/ (ohne Maßstab)

Legende:

der Elbe
Hochwasserrisikogebiet 

Teil A: Planzeichen

Zahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl (GRZ) 

z.B. Abstandsmaß in m

Nutzungsschablone

allgemeines Wohngebiet (WA) mit Nummerierung (§ 4 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

öffentliche Straßenverkehrsfläche "Am Wäldchen"

Straßenbegrenzungslinie

der 3. Änderung des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches 

6 - Pflanzgebot (Pg)

5 - Bauweise

4 - Geschossflächenzahl (GFZ)

3 - Grundflächenzahl (GRZ)

2 - Zahl der Vollgeschosse

1 - Art der baulichen Nutzung

1 2

43

nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6a BauGB)
(Hochwasserrisikogebiet innerhalb des Plangebietes gemäß § 73 Abs. 1 WHG;
Umgrenzung von Flächen für den Hochwasserschutz

5

WA1

Mischgebiet (MI) (§ 6 BauNVO)

z.B. 0,4

Geschossflächenzahl (GFZ) z.B. 0,5

z.B. II

o

abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)a

private Straßenverkehrsfläche "Wohnweg"

3.0

6

Verfahrensvermerke

Baugrenze außerhalb des Plangebietes der 3. Änderungsplanung

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

gemäß § 16 Abs. 5 BauNVO
Abgrenzung zur unterschiedlichen Bauweise (abweichend und offen) 


